
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für  

offene Schulungen 

1. Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Durchführung von 

offenen Schulungen der andagon GmbH – nachfolgend „Veranstalter“ genannt. 

(2) Etwaige Allgemeine Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des 

Vertragspartners werden auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn ihnen der 

Veranstalter nicht nochmals ausdrücklich widerspricht. 

 

2. Anmeldung 

(1) Die Anmeldung ist verbindlich, sobald sie vom Veranstalter schriftlich 

bestätigt wird. 

(2) Ein Recht auf Teilnahme an Bildungsmaßnahmen mit begrenzter 

Teilnehmerzahl besteht nicht. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des 

Eingangs berücksichtigt. 

 

3. Zulassungsvoraussetzungen 

(1) Die Schulungen des Veranstalters stehen jedem Interessenten offen, der 

über die von den zuständigen Prüfinstitutionen für die angestrebten Abschlüsse 

geforderten Qualifikationen verfügt, soweit solche in der 

Leistungsbeschreibung der Schulung gefordert werden. 

(2) Soweit Zulassungsvoraussetzungen bestehen, ist der Veranstalter nicht 

verpflichtet, aber berechtigt, zu überprüfen, ob der Teilnehmer die 

notwendigen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Hierzu hat der Teilnehmer auf 

Verlangen die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 

Macht der Veranstalter von seinem Recht auf Überprüfung der 

Zulassungsvoraussetzungen keinen Gebrauch, so ist der Teilnehmer auch bei 

Nichtvorliegen der Zulassungsvoraussetzungen zur Zahlung der 

Lehrgangsgebühren verpflichtet. 

 

4. Durchführung 

(1) Die Schulung wird entsprechend dem veröffentlichten Programminhalt, den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen und den anerkannten Regeln der 

Technik durchgeführt. 

(2) Der Veranstalter behält sich den Wechsel von Referenten und/oder eine 

Verlegung bzw. Änderung im Programmablauf vor, sofern diese das 

Veranstaltungsziel nicht grundlegend verändern. Ein Anspruch auf 

Veranstaltungsdurchführung durch einen bestimmten Referenten bzw. an 

einem bestimmten Veranstaltungsort besteht nicht. 

(3) Inhaltliche Änderungen, durch die das Lehrgangsziel verändert wird, sind 

zulässig, wenn sie mit Zustimmung oder auf Verlangen der Stellen erfolgen, die 

für die Anerkennung der angestrebten Abschlüsse zuständig sind. 

 

5. Urheberrechte 

Die dem Teilnehmer ausgehändigten Unterlagen, Software und andere für 

Lehrgangszwecke überlassenen Medien sind urheberrechtlich geschützt. Die 

Vervielfältigung, Weitergabe oder anderweitige Nutzung der ausgehändigten 

Materialien – auch auszugsweise – ist nur nach ausdrücklicher schriftlicher 

Zustimmung des Veranstalters gestattet. 

 

6. Rücktritt/Kündigung/Stornokosten 

Bei Abmeldungen, die später als 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim 

Veranstalter eingehen, sind 50 % der Teilnahmegebühr als Stornokosten fällig. 

Bei Abmeldungen, die später als 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn beim 

Veranstalter eingehen, bei Fernbleiben von der Veranstaltung oder bei Abbruch 

der Teilnahme ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. Die Benennung 

eines Ersatzteilnehmers ist möglich, soweit die Schulung noch nicht begonnen 

wurde und der Teilnehmer die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt. Eventuelle 

Widerrufsrechte des Teilnehmers haben Vorrang. 

Jede Abmeldung hat schriftlich zu erfolgen. 

 

7. Zahlungsbedingungen/Vergütung 

(1) Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. 

Die Zahlung erfolgt unter Angabe der Rechnungsnummer und der 

Kundennummer auf das in der Rechnung genannte Konto des Veranstalters. 

(2) Der Teilnehmer kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder vom 

Veranstalter unbestrittenen Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines 

Zurückbehaltungsrechtes ist der Teilnehmer nur insoweit befugt, als sein 

Anspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 

8. Terminabsage durch den Veranstalter 

Der Veranstalter behält sich vor, wegen mangelnder Teilnehmerzahlen oder der 

Erkrankung von Lehrkräften sowie sonstiger Störungen im Geschäftsbetrieb, 

die von ihm nicht zu vertreten sind, angekündigte oder begonnene Schulungen 

abzusagen. Bereits bezahlte Teilnahmegebühren werden in diesem Falle 

erstattet. 

 

9. Erfüllungsort/Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist der dem Teilnehmer schriftlich mitgeteilte Veranstaltungsort. 

Der Gerichtsstand für alle aus der Buchung entstehenden Rechtsstreitigkeiten 

gegenüber Kaufleuten und juristischen Personen des öffentlichen Rechts bzw. 

öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist Frechen. 

 

 

 

10. Haftung und Schadenersatz 

Die Veranstaltungen werden mit Sachkunde und größtmöglicher Sorgfalt 

vorbereitet. andagon haftet nur für Verschulden. Im Falle 

einer lediglich fahrlässigen Verletzung einer vertraglichen Hauptpflicht ist die 

Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. In den anderen Fällen der leichten Fahrlässigkeit ist die 

Haftung ausgeschlossen. 

 

11.  Sonstiges 

Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 

Sind Vorschriften der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, werden 

die übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien verpflichten 

sich, die unwirksamen Vorschriften durch wirtschaftlich gleichwertige zu 

ersetzen. 

 

12. Datenschutz 

(1) Im Hinblick auf die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen 

wir Sie darauf hin, dass die Speicherung und Nutzung Ihrer personenbezogenen 

Daten zur Vertragserfüllung erfolgt. 

(2) Ihre geschäftlichen Kontaktdaten werden vom Veranstalter für 

Marketingzwecke in der Weise genutzt, Ihnen Prospekte, Programme und 

Seminarinformationen des Veranstalters per Post zu übersenden. 

(3) Sie können der Nutzung, Verarbeitung bzw. Übermittlung Ihrer Daten zu 

Marketingzwecken jederzeit durch Mitteilung an den Bereich Training des 

Veranstalters widersprechen bzw. Ihre Einwilligung widerrufen. 

Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs wird der Veranstalter die hiervon 

betroffenen Daten nicht mehr zu Marketingzwecken nutzen und verarbeiten 

bzw. die weitere Zusendung von Werbemitteln unverzüglich einstellen. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

Widerrufsrecht. 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 

Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach 

Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor Ihnen auch eine 

Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der 

Vertragsurkunde oder des Antrags zur Verfügung gestellt worden ist, nicht vor 

Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 

gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung 

der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.  

Der Widerruf ist zu richten an:  

E-Mail: training@andagon.com 

Fax: +49 221 47 44 101 99 

Post:   andagon GmbH 

andagon training group 

   Scheidtweilerstr. 4 

50933 Köln  

 

Widerrufsfolgen. 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen 

Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) 

herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 

nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 

insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die 

vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 

gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen 

müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 

Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 

Besondere Hinweise. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von 

beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie 

Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

andagon GmbH 

Scheidtweilerstr. 4 

50933 Köln 
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